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Ordnung zur Änderung der Magisterprüfungs- 
ordnung der Universität Bremen für den Aufbau-

studiengang Legum Magister (LL.M.)

Vom 6. Juni 2012

 Der Fachbereichsrat 6 (Rechtswissenschaften) hat 
auf seiner Sitzung am 6. Juni 2012 gemäß § 87 Num-
mer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)  
i. V. m. § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 
(Brem.GBl. S. 375), folgende Änderungsordnung be-
schlossen:

Artikel 1

 Die Magisterprüfungsordnung der Universität Bre-
men für den Aufbaustudiengang Legum Magister 
(LL.M.) vom 11. November 1998 (Brem.ABl. 1999  
S. 619), erhält folgende Fassung:

 An § 14 wird folgender Absatz 2 angefügt. Der bis-
herige Inhalt des Paragrafen wird Absatz 1:

 „(2) Der Studiengang wird mit Ablauf des Sommer-
semesters 2013 eingestellt. Ab dem Wintersemes - 
ter 2013/14 werden keine Lehrveranstaltungen mehr 
angeboten. Die im Aufbaustudiengang immatriku- 
lierten Studierenden müssen ihre letzte Prüfung auf 
der Grundlage dieser Ordnung spätestens bis zum  
30. September 2013 abgeschlossen haben. Der zustän-
dige Prüfungsausschuss kann in einzelnen begründe-
ten Ausnahmefällen eine Antragstellung auf Zulas-
sung zur Magisterprüfung auch nach dem 30. Septem-
ber 2013 zulassen, wenn der Antrag hierfür mit allen 
begründenden Unterlagen bis zum 30. September 
2013 gestellt wurde."

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch 
den Rektor mit Wirkung vom 1. April 2012 in Kraft. Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen ver-
öffentlicht.

 Genehmigt, Bremen, den 8. Juni 2012 

Der Rektor der 
Universität Bremen

Fachspezifische Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang „Pflegewissenschaft (duales 

Studienprogramm)“ der Universität Bremen

Vom 9. Mai 2012

 Der Fachbereichsrat 11 (Human- und Gesundheits-
wissenschaften) hat auf seiner Sitzung am 9. Mai 2012 
gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) i. V. m. § 62 BremHG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.
GBl. S. 339) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge der Universität Bre-
men vom 27. Januar 2010 in der jeweils gültigen Fas-
sung.

§ 1

Studienumfang, Abschlussgrad und Teilzeitstudium

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs „Pflegewissenschaft (duales Studien-
programm)“ sind insgesamt 180 Leistungspunkte 
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(Creditpoints = CP) nach dem European Credit Trans-
fer System zu erwerben. Der Studiengang wird als 
Vollfach-Bachelorstudiengang gemäß § 1 Absatz 1 
studiert. Die Regelstudienzeit einschließlich der außer-
universitären Pflegeausbildung beträgt 8 Fachsemes-
ter. 

 (2) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung 
wird der Abschlussgrad

Bachelor of Arts 
(abgekürzt B. A.)

verliehen.

§ 2

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

 (1) Das Studium besteht aus dem Vollfach Pflege-
wissenschaft im Umfang von 110 CP (darin 18 CP Ge-
neral Studies und die Bachelorarbeit) sowie einer au-
ßeruniversitären Pflegeausbildung, die im Umfang 
von 70 CP auf das Studium angerechnet wird. Das Stu-
dium umfasst Module gemäß Anlagen 1 und 2.

 (2) Im Studiengang kann zwischen dem Schwer-
punkt „Klinische Pflegeexpertise/Pflegewissenschaft“ 
oder dem Schwerpunkt „Lehre“ gewählt werden. Für 
den Schwerpunkt „Klinische Pflegeexpertise/Pflege-
wissenschaft“ werden Module gemäß Anlage 1a, für 
den Schwerpunkt „Lehre“ Module gemäß Anlage 1b 
studiert.

 (3) Der Studiengang „Pflegewissenschaft (duales 
Studienprogramm)“ mit dem Schwerpunkt „Lehre“ 
beinhaltet innerhalb der 110 CP Fachwissenschaften 
ein integriertes zweites Studienfach. In diesem zwei-
ten Studienfach werden 30 CP Fachwissenschaften 
und 30 CP Fachdidaktik studiert. Studierende können 
zwischen den folgenden integrierten Zweitfächern 
wählen:

Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Ge-
schichte, Kunst, Mathematik, Musik, Physik, Politik, 
Religion und Spanisch.

 (4) Studierenden, die den Schwerpunkt „Lehre“ be-
legen wollen, wird dringend empfohlen, sich vor der 
Entscheidung für ein Nebenfach im Rahmen einer 
Studienberatung über geeignete Fächerkombinatio-
nen zu informieren.

 (5) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten.

 (6) Module werden in deutscher Sprache durchge-
führt.

 (7) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen. Im Wahlbereich können weitere Lehr-
veranstaltungen den Modulen zugeordnet werden.

 (8) Im Wahlbereich für den Schwerpunkt „Klinische 
Pflegeexpertise/Pflegewissenschaft“ können 5 Modu-
le erbracht werden, davon fließen 3 Module gemäß § 5 
Absatz 3 AT BPO in die Bachelorprüfung ein.
Im Wahlbereich für den Schwerpunkt „Lehre“ können 
3 Module erbracht werden, davon fließt 1 Modul ge-
mäß § 5 Absatz 3 AT BPO in die Bachelorprüfung ein.

 (9) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO durchgeführt.

 (10) Das Studium beinhaltet ein obligatorisches 
Praktikum im Umfang von 6 CP, welches im Schwer-
punkt „Klinische Pflegeexpertise/Pflegewissenschaft“ 
in das Projektmodul bzw. im Schwerpunkt „Lehre“ in 
das Orientierungspraktikum integriert ist. Näheres re-
gelt die Praktikumsordnung.

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff. 
AT BPO durchgeführt. Darüber hinaus können Prü-
fungen in der in Anlage 3 aufgeführten Form erfolgen. 
Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag 
einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungsformen 
zulassen. 

 (2)  Mindestens drei Modulprüfungen sind in Form 
einer schriftlichen Hausarbeit zu erbringen.

 (3) Das erneute Angebot von Prüfungen kann in ei-
ner anderen als der ursprünglich durchgeführten Form 
erfolgen.

 (4) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt und in den Modulbeschreibungen dargestellt. 

 (5) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw. E-Klausuren durchgeführt werden. Näheres re-
gelt Anlage 4.

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 (1) Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gül-
tigen Fassung. 

 (2) Die Anerkennung von in der Ausbildung erwor-
benen Qualifikationen erfolgt gemäß Anlage 5. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule. 

§ 6

Bachelorarbeit

 (1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Bachelorar-
beit ist der Nachweis von mindestens 120 CP, das Pro-
jektmodul muss absolviert sein.

 (2) Für die Bachelorarbeit werden 12 CP vergeben. 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 2 Wochen genehmigen. 

 (4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit mit bis zu 3 Personen erstellt. Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein. 

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Note der Bachelorarbeit macht 20% der Ge-
samtnote aus. 80% der Gesamtnote werden aus den 
mit den jeweiligen CP gewichteten Noten der Module 
einschließlich der Module in Anlage 5 gebildet.
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§ 8

Inkrafttreten 

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1. April 2012 in 
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab 
dem Sommersemester 2012 erstmals im Bachelorstu-
diengang „Pflegewissenschaft (duales Studienpro-
gramm)“ ihr Studium aufnehmen. 

 Genehmigt, Bremen, den 20. Juni 2012

Der Rektor der 
Universität Bremen

Anlagen:

Anlage 1a:  Studienverlaufsplan für den Schwerpunkt 
„Klinische Pflegeexpertise/Pflegewissen-
schaft“

Anlage 1b:   Studienverlaufsplan für den Schwerpunkt 
„Lehre“ 

Anlage 2a:  Module und Prüfungsanforderungen für 
den Schwerpunkt „Klinische Pflegeex-
pertise/Pflegewissenschaft“

Anlage 2b:   Module und Prüfungsanforderungen mit 
dem Schwerpunkt „Lehre“

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Anlage 4:  Durchführung von Prüfungen im Ant-
wort-Wahlverfahren und zur Durchfüh-
rung von Prüfungen als „E-Klausur“

Anlage 5:  Regelung zur Anerkennung von in der 
Ausbildung erworbenen Qualifikationen
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Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Neben den Prüfungen gemäß §§ 8 ff. AT BPO kann die 
Prüfung in Form eines Referats in der Lehrveranstal-
tung mit schriftlicher Ausarbeitung erfolgen. Sowohl 
die Länge des Referats als auch der Umfang der schrift-
lichen Ausarbeitung sind in Absprache mit der/dem 
Lehrenden festzulegen. Bei einem Referat handelt es 
sich um einen frei gehaltenen Vortrag, der zu einer 
Diskussion der wichtigsten Thesen und Inhalte hinfüh-
ren sollte. Auch andere Präsentationsformen, wie 
Gruppenarbeit, Rollen- oder Planspiele, sind nach Ab-
sprache mit der Seminarleiterin/dem Seminarleiter 
möglich. Die mündliche Präsentation sollte mit visuel-
len Medien ergänzt werden. Die schriftliche Ausarbei-
tung sollte formal und inhaltlich den Kriterien einer 
wissenschaftlichen Arbeit entsprechen. Eine reine 
Wiedergabe der Literatur ist damit nicht ausreichend, 
sondern eine kriteriengeleitete Analyse und Diskus-
sion erforderlich.  

Anlage 4: Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahlverfahren und zur Durchführung von Prüfungen 
als „E-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen im 
Antwort-Wahl-Verfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens 
erforderliche Leistung der Prüfungskandidatinnen/
Prüfungskandidaten ausschließlich durch Markieren 
oder Zuordnen der richtigen oder der falschen Ant-
worten erreicht werden kann. Prüfungen bzw. Prü-
fungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zu-
lässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis zu 
erbringen, dass die Prüfungskandidatin/der Prüfungs-
kandidat die Inhalte und Methoden des Moduls in den 
wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden 
kann. Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist 

von einer Prüferin/einem Prüfer gemäß § 27 AT BPO 
vorzubereiten. Die Prüferin/der Prüfer wählt den Prü-
fungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die Ant-
wortmöglichkeiten fest. Ferner erstellt sie/er das Be-
wertungsschema gemäß Absatz 4 und wendet es im 
Anschluss an die Prüfung an. Der Abzug von Punkten 
innerhalb einer Prüfungsaufgabe im Mehrfach-Ant-
wort-Wahlverfahren ist zulässig. 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kennt-
nisse der Kandidatinnen/Kandidaten festzustellen. Die 
Prüferin/der Prüfer kann auch einen Pool von gleich-
wertigen Prüfungsfragen erstellen. In der Prüfung er-
halten Studierende aus diesem Pool jeweils unter-
schiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung. Die 
Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl. Die 
Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sicherge-
stellt sein. Die Voraussetzungen für das Bestehen der 
Prüfung sind vorab festzulegen. Ferner sind für jede 
Prüfung

 die ausgewählten Fragen,

 die Musterlösung und

 das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen. 

 (3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin/
der Kandidat mindestens 50 Prozent der insgesamt er-
reichbaren Punkte erzielt hat. Liegt der Gesamtdurch-
schnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte unter  
50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, so ist 
die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von 
der Kandidatin/dem Kandidaten erreichten Punkte die 
durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteil-
nehmerinnen/Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 
15 Prozent unterschreitet. Ein Bewertungsschema, das 
ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, 
ist unzulässig. 
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 (4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wur-
de die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 
erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte er-
zielt, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“  wenn mindestens 50 aber weniger als 
75 Prozent,

„befriedigend“  wenn mindestens 25 aber weniger als 
50 Prozent,

„ausreichend“  wenn keine oder weniger als 25 Pro-
zent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wur-
den.

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin/der Prüfer die Prüfungsaufgabe 
mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich und vor 
der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen darauf, ob 
sie gemessen an den Anforderungen gemäß Absatz 2 
Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprüfung, dass 
einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese 
Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder bei der Fest-
stellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksich-
tigen. Die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungser-
gebnisses zu berücksichtigenden Prüfungsaufgaben 
mindert sich entsprechend. Die Verminderung der 
Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nach-
teil der Studierenden auswirken. Übersteigt die Zahl 
der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufgaben ent-
fallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt erreichba-
ren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu wiederho-
len; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, in deren 
Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu 
erbringen ist. 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2. Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil.

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“

 (1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine 

„E-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin/der Prü-
fungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls 
in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten an-
wenden kann; erforderlichenfalls kann sie durch an-
dere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 (2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin/Proto-
kollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf 
ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens 
die Namen der Protokollführerin/des Protokollführers 
sowie der Prüfungskandidatinnen/Prüfungskandida-
ten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle 
besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Es muss 
sichergestellt werden, dass die elektronischen Daten 
eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen/Kandida-
ten zugeordnet werden können. Den Kandidatinnen/
Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 24 
Absatz 6 AT BPO die Möglichkeit der Einsichtnahme 
in die computergestützte Prüfung sowie in das von ih-
nen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstel-
lung einschließlich der Musterlösung, das Bewer-
tungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie 
die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen zu archivieren.

Anlage 5: Regelung zur Anerkennung von in der Aus-
bildung erworbenen Qualifikationen

§ 1

Anerkennung von an den Kooperations- 
schulen erworbenen Qualifikationen

Die Anerkennung der in der Ausbildung erworbenen 
Qualifikationen erfolgt pauschal bei Bewerberinnen/
Bewerbern, die an einer der zehn mit dem Studien-
gang kooperierenden Bremer/Bremerhavener Fach-
schulen eine Ausbildung aufgenommen haben. Die 
Schulen haben sich verpflichtet, die folgenden sieben 
Module im Rahmen der Erstausbildung mit den in den 
Modulbeschreibungen festgehaltenen learning out-
comes anzubieten. Jedes Modul wird mit einer Prü-
fung abgeschlossen. Die Kooperationsschulen über-
mitteln der Universität die durchgeführten Module mit 
Einzelnoten, die entsprechend ihrer Gewichtung in 
die Gesamtnote einfließen. Für die an den Koopera-
tionsschulen erworbenen 70 CP wird das jeweils gülti-
ge Prüfungsrecht der einzelnen Kooperationsschulen 
angewendet.
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Workload: umfasst neben theoretischem Unterricht 
auch Selbstlernzeiten bzw. Zeiten für Erarbeitung von 
Hausarbeiten und die Zeiten der zugehörigen prakti-
schen Ausbildung

PA: Die Modulbezeichnung „PA“ steht für „Pflegeaus-
bildung"

§ 2

Anerkennung von außerhalb der Kooperation 
erworbenen Qualifikationen

 (1) Bei Bewerberinnen/Bewerbern mit Hochschul-
zugangsberechtigung und abgeschlossener Berufsaus-
bildung in der Gesundheits- und (Kinder-)Kranken-
pflege, Altenpflege, Heilerziehungspflege und Entbin-
dungspflege, die ihre Erstausbildung an einer anderen 
Schule bzw. vor Inkrafttreten der Kooperation abge-
legt haben, kann der Zugang zum Bachelorstudien-
gang Pflegewissenschaft (Duales Studienprogramm) 
durch eine schriftliche und eine mündliche Prüfung er-
worben werden. Mit den Prüfungen soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling den grundlegenden Anforde-
rungen der Konzeption des Studiengangs Pflegewis-
senschaft gerecht wird, die für eine erfolgreiche Teil-
nahme am Studienprogramm der Studienphase 1 vor-
ausgesetzt werden. Mit dem Bestehen der schriftlichen 
und mündlichen Prüfung erfolgt die Anerkennung der 
in der Erstausbildung erworbenen Qualifikationen im 
Umfang von 70 CP. Die Gesamtnote für die 70 CP setzt 
sich dann zu 50% aus den beiden Noten der Anerken-
nungsprüfung und zu 50% aus der gemittelten Note 
des beruflichen Abschlusszeugnisses zusammen.

 (2) Die Termine der Prüfungen werden mindestens 
zwei Wochen zuvor durch schriftliche Einladung be-
kannt gegeben. Die Prüfungen werden von der Prüfe-

rin/dem Prüfer erstellt und durch die Prüfungskom-
mission beschlossen.

 (3) Sowohl die schriftliche als auch die mündliche 
Prüfung bestehen aus Aufgaben, die Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber zu den 
folgenden Themen prüfen:

 wissenschaftliche Fundierung des Pflegeprozesses

  kritische Reflexion der Berufspraxis vor dem Hinter-
grund pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse

  Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und des-
sen Methoden

 Interpretation wissenschaftlicher Literatur

 (4) Die schriftliche Prüfung findet in Form einer 
Klausur mit einer Dauer von 90 Minuten statt und wird 
in der Regel von einer Prüferin/einem Prüfer bewer-
tet.

 (5) Die gesamte mündliche Prüfung hat eine Dauer 
von ca. 30 Minuten und wird in der Regel von zwei 
Prüferinnen/Prüfern oder einer Prüferin/einem Prüfer 
und einer Beisitzerin/einem Beisitzer bewertet.

 (6) Die Eignung für den Studiengang Pflegewissen-
schaft (Duales Studienprogramm) ist festgestellt, wenn 
die schriftliche und die mündliche Prüfung jeweils 
mindestens mit der Note „befriedigend“ abgeschlos-
sen werden. 

 (7) Wer zum festgesetzten Termin nach Absatz 2 
nicht erscheint, gilt als nicht geeignet. Gründe, die das 
nicht selbst zu vertretende Versäumnis rechtfertigen 
sollen, müssen bis zu Beginn des festgesetzten Termins 
bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses schriftlich geltend und glaubhaft gemacht werden; 
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wird der Grund durch den Prüfungsausschuss aner-
kannt, erfolgt die Einladung zu einem Ersatztermin. 
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 
diesem Fall anzurechnen.

 (8) Die Durchführung der gesamten Prüfung obliegt 
dem Bachelor-Prüfungsausschuss Pflegewissenschaft.

Fachspezifische Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang „Transnationale Literaturwissen-

schaft“ der Universität Bremen

Vom 23. Mai 2012

 Der Fachbereichsrat 10 hat auf seiner Sitzung am 
23. Mai 2012 gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bre-
mischen Hochschulgesetzes (BremHG) i. V. m. § 62 
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl.  
S. 375) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Masterstudiengänge (AT MPO) der Uni-
versität Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diengangs „Transnationale Literaturwissenschaft“ 
sind insgesamt 120 Leistungspunkte (Creditpoints = 
CP) nach dem European Credit Transfer System zu  
erwerben. Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 
4 Fachsemestern. 

 (2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der Abschlussgrad

Master of Arts 
(abgekürzt M. A.)

verliehen.

§ 2

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Der Masterstudiengang „Transnationale Litera-
turwissenschaft“ wird als Masterstudium gemäß § 4 
Absatz 1 AT MPO studiert. 

 (2) Die Anlage regelt die zu erbringenden Prüfungs-
leistungen und stellt den Studienverlauf dar. 

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten. 

 (4) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache durchgeführt. Die Module im Wahlpflichtbe-
reich werden in den Modulbeschreibungen angege-
benen Sprachen, d. h. in Deutsch bzw. einer der Spra-
chen, deren Literaturen im Studiengang gelehrt wer-
den, durchgeführt. 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen. 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt.

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT MPO1 durchgeführt. 

 (8) Das Studium beinhaltet kein obligatorisches 
Praktikum. Auf Antrag hin ist die Anrechnung eines 
Praktikums im Modul „Schlüsselqualifikationen“ im 
Umfang von 3 CP möglich. 

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff. 
AT MPO2 durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers 
weitere Prüfungsformen zulassen. 

 (2) Das erneute Angebot von Prüfungen kann in ei-
ner anderen als der ursprünglich durchge führten Form 
erfolgen. 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt.

 (4) Es werden keine Prüfungen in Form von Multiple  
Choice bzw. E-Klausuren durchgeführt. 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT MPO in der jeweils gülti-
gen Fassung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Die Anmeldung zu Profilmodul L/F/T ist gemäß An-
lage 5 nur möglich, wenn zuvor Grundmodul und 
Theoriemodul erfolgreich abgeschlossen sind. 

§ 6

Abschlussmodul

 (1) Das Abschlussmodul (33 CP) setzt sich zusam-
men aus der Masterarbeit im Umfang von 30 CP und 
einem unbenoteten begleitenden Seminar im Umfang 
von 3 CP. Das Modul Masterarbeit wird mit der Mas-
terarbeit abgeschlossen.

 (2) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 75 CP. Das For-
schungsmodul sollte abgeschlossen sein.

 (3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 
22 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen genehmigen. 

 (4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Grup-
penarbeit mit bis zu 4 Personen erstellt. Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein. 

1  Lehrveranstaltungsformen gem. AT MPO können sein: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/ 
Projektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Masterarbeit, Betreute 
Selbststudieneinheiten, Exkursionen.

2  Prüfungsformen gemäß AT MPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung.


